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Vorwort  
Die Gemeinde Durmersheim mit ihrem Ortsteil Würmersheim engagiert sich seit vie-
len Jahren erfolgreich für die Weiterentwicklung ihrer Ortsmitte durch Aufwertung der 
zentralen Bereiche.  

Im Jahr 2021 wurde die Sanierung zum Gebiet ĂSt. Dionys / Bickesheimer Platzñ im 
Hauptort Durmersheim abgeschlossen. Das ursprüngliche Sanierungsgebiet wurde 
2007 zur Satzung beschlossen, 2013 erfolgte eine Erweiterung. Das Gebiet erstreckte 
sich vom Bickesheimer Platz über die Hauptstraße bis nach Süden zur Römerstraße. 
Zentrale städtebauliche Ziele des Sanierungsgebietes ĂSt. Dionys / Bickesheimer 
Platzñ und ĂErweiterung HauptstraÇe / RºmerstraÇeñ lagen in der Entwicklung einer 
stabilen, räumlich und funktional bestimmten Ortsmitte und der Verbesserung des 
Wohnungsbestandes.  

Aufgrund der positiven Resonanz des Gemeinderats, der Verwaltung und der Bürger 
von Durmersheim war die Gemeinde bestrebt, sich 2022 erneut um eine Aufnahme in 
ein Stªdtebaufºrderprogramm f¿r das Gebiet ĂSpeyerer StraÇeñ zu bewerben. Im April 
2023 folgte die Rückmeldung des Regierungspräsidiums Karlsruhe zur erfolgreichen 
Aufnahme in das Bund-Länder-Programm ĂLebendige Zentrenñ (LZP).  

Da die nun angestrebte Abgrenzung fast parallel zum vorhergehenden Sanierungsge-
biet bzw. zur Hauptstraße liegt, steht die Schaffung einer identitätsstiftenden Ortsmitte 
weiter im Fokus. Aufgrund einer großen Zahl baulicher Mängel im öffentlichen und pri-
vaten Gebäudebestand sowie von Defiziten bei der Gestaltung des öffentlichen Rau-
mes sind neue Anreize und Impulse erforderlich, um ein attraktives und zeitgemäßes 
Leben in der Ortsmitte zu ermöglichen. Durch die Sanierungsmaßnahmen sollen An-
reize geschaffen werden, private und öffentliche Gebäude in Durmersheim aufzuwer-
ten sowie Freiflächen und Infrastruktur an die aktuellen Rahmenbedingungen der Ge-
meindeentwicklung anzupassen.  

Das Ziel der städtebaulichen Modernisierung der Ortsmitte wird durch das Gemeinde-
entwicklungskonzept aus dem Jahr 2021 bekräftigt und entspricht der gesamtörtlichen 
Entwicklungsplanung. 

Wir möchten uns an dieser Stelle bei der Gemeinde Durmersheim, den Bürgern und 
dem Gemeinderat für die Unterstützung bedanken. Durch das Engagement und die 
positive Resonanz aller Beteiligten kann auf einen erfolgreichen Verlauf einer anste-
henden Sanierungsmaßnahme geschlossen werden. 

 

 

Stuttgart/Freiburg, 07. März 2024 
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1. Sanierung nach dem Besonderen Städtebaurecht 

1.1 Ziele und Aufgaben 
Seit 1971 leistet die Städtebauförderung in Baden-Württemberg einen bedeutenden 
Beitrag zur zukunftsgerechten Weiterentwicklung der Städte und Gemeinden. Hierzu 
wurden den Städten und Gemeinden in den vergangenen über 50 Jahren bedeutende 
Summen an Bundes- und Landesfinanzhilfen zur Verfügung gestellt. 

Unverzichtbar für eine erfolgreiche zukunftsorientierte Stadtentwicklung ist die Erstel-
lung und regelmäßige Fortentwicklung eines umfassenden gesamtstädtischen Ent-
wicklungskonzeptes unter Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger. Von diesem ge-
samtstädtischen Konzept ist ein gebietsbezogenes integriertes städtebauliches Ent-
wicklungskonzept (ISEK) abzuleiten, in dem die Ziele und Maßnahmen zur Problem-
bewältigung im Fördergebiet dargestellt sind.  

Für die Anwendung des Sanierungsrechts ist das Vorliegen eines aus der Gesamtsi-
tuation ableitbaren qualifizierten öffentlichen Interesses notwendig. Städtebauliche 
Sanierungsmaßnahmen sind formell Gesamtmaßnahmen und zielen darauf ab, die 
unterschiedlichen Einzelmaßnahmen über einen längeren Zeitraum zu koordinieren 
und aufeinander abzustimmen. Materiell geht es bei der städtebaulichen Sanierung 
um die wesentliche Verbesserung oder Umgestaltung eines Gebiets mit dem Ziel, die 
zu Beginn der Maßnahme vorhandenen Missstände auf Dauer zu beheben bzw. zu 
mindern.  

Auf den digitalen Seiten der Städtebauförderung von Baden-Württemberg wird die 
Zielsetzung der geplanten städtebaulichen Sanierung präzisiert:  

Die städtebauliche Erneuerung hat zum Ziel  

> die gewachsene bauliche Struktur der Städte und Gemeinden zu erhalten und 
zeitgemäß weiterzuentwickeln,  

> die wirtschaftlichen Entfaltungsmöglichkeiten durch städtebauliche Maßnahmen 
zu stärken sowie  

> die natürlichen Lebensgrundlagen in der gebauten Umwelt zu schützen und zu 
verbessern.  

In der Programmlandschaft der Städtebauförderung kommt zum Ausdruck, dass die 
Bewahrung des baukulturellen Erbes, der behutsame Umgang mit dem Bestand im 
Sinne einer nachhaltigen Innenentwicklung sowie die Anpassung der gebauten Um-
welt an den demografischen und klimatischen Wandel bedeutende Querschnittsthe-
men sind (siehe auch https://mlw.baden-wuerttemberg.de/de/staedtebau/staedte-
baufoerderung/foerderschwerpunkte-und-programme).  

 

1.2 Rechtliche Grundlagen der Vorbereitung der 

Sanierungsmaßnahme 
Das Besondere Städtebaurecht des Baugesetzbuchs (BauGB) bildet die rechtliche 
und verfahrenstechnische Grundlage, auf der die Sanierungsmaßnahme vorbereitet 
wurde.  

 

§ 136 Abs. 2 BauGB  

ĂStädtebauliche Sanierungsmaßnahmen sind Maßnahmen, durch die ein Gebiet zur 
Behebung städtebaulicher Missstände wesentlich verbessert oder umgestaltet wird. 
Städtebauliche Missstände liegen vor, wenn  
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1) das Gebiet nach seiner vorhandenen Bebauung oder nach seiner sonstigen Be-
schaffenheit den allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsver-
hältnisse oder an die Sicherheit der in ihm wohnenden oder arbeitenden Men-
schen, auch unter Berücksichtigung der Belange des Klimaschutzes und der 
Klimaanpassung, nicht entspricht oder 

2) das Gebiet in der Erfüllung der Aufgaben erheblich beeinträchtigt ist, die ihm 
nach seiner Lage und Funktion obliegen.ñ  

 

§ 136 Abs. 4 BauGB  

ĂStªdtebauliche SanierungsmaÇnahmen dienen dem Wohl der Allgemeinheit. Sie sol-
len dazu beitragen, dass  

1) die bauliche Struktur in allen Teilen des Bundesgebiets nach den allgemeinen 
Anforderungen an den Klimaschutz und die Klimaanpassung sowie nach den so-
zialen, hygienischen, wirtschaftlichen und kulturellen Erfordernissen entwickelt 
wird, 

2) die Verbesserung der Wirtschafts- und Agrarstruktur unterstützt wird, 

3) die Siedlungsstruktur den Erfordernissen des Umweltschutzes, den Anforderun-
gen an gesunde Lebens- und Arbeitsbedingungen der Bevölkerung und der Be-
völkerungsentwicklung entspricht oder 

4) die vorhandenen Ortsteile erhalten, erneuert und fortentwickelt werden, die Ge-
staltung des Orts- und Landschaftsbilds verbessert und den Erfordernissen des 
Denkmalschutzes Rechnung getragen wird.ñ  

 

1.3 Vorbereitende Untersuchungen 
Vor der förmlichen Festlegung eines Sanierungsgebietes (Satzungsbeschluss) sind 
gemäß § 141 BauGB sog. ĂVorbereitende Untersuchungenñ zum geplanten Sanie-
rungsgebiet durchzuführen. Vorbereitende Untersuchungen (VU) sind erforderlich, um 
Beurteilungsgrundlagen für die Notwendigkeit, den Umfang und die Intensität der Sa-
nierung zu erhalten. Innerhalb der VU werden durchzuführende Sanierungsmaßnah-
men im festgelegten Bereich definiert, Vorschläge für eine Neuordnung erarbeitet und 
die Voraussetzungen für die förmliche Festlegung eines Sanierungsgebiets geschaf-
fen.  

ĂDie vorbereitenden Untersuchungen sollen sich auch auf nachteilige Auswirkungen 
erstrecken, die sich für die von der beabsichtigten Sanierung unmittelbar Betroffenen 
in ihren persönlichen Lebensumständen im wirtschaftlichen oder sozialen Bereich vo-
raussichtlich ergeben werden.ñ (§ 141 Abs. 1 Satz 2 BauGB) 

Das Ergebnis des vorliegenden integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzepts 
bestätigt die Sanierungsnotwendigkeit und belegt die Realisierungschancen hinsicht-
lich Finanzierung und Durchführbarkeit (Mitwirkungsbereitschaft der Sanierungsbetei-
ligten).  
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1.4 Ablauf einer Sanierung nach §§ 136 ff. BauGB 
 

Phase 1 ISEK und Antragstellung für ein Städtebauförderungsprogramm 

 

> Feststellung und Analyse der städtebaulichen Missstände 

> Formulierung städtebaulicher Erneuerungsziele / Zielkonzept 

> Maßnahmenkonzept 

> Kosten- und Finanzierungsübersicht  

> Antrag 

> Aufnahme in ein Programm der Städtebauförderung  

Phase 2 Vorbereitende Untersuchungen 

 

> Einleitungsbeschluss über den Beginn der vorbereitenden Untersuchungen mit 
ortsüblicher Bekanntmachung 

> Prüfung und Ergänzung der Analyse und Bewertung der städtebaulichen Miss-
stände 

> Gespräche mit den beteiligten Bürgern über Mitwirkungsbereitschaft und  
Mitwirkungsfähigkeit 

> Beteiligung der öffentlichen Aufgabenträger, Untersuchung der Durchführungs-
möglichkeiten für eine Sanierung 

> Grundzüge zum Sozialplan 

> Prüfung und Ergänzung städtebauliches Zielkonzept, Maßnahmenkonzept 

> Detaillierte Kosten- und Finanzübersicht 

> Ergebnisbericht 

Phase 3 Sanierungsdurchführung 

 > Förmliche Festlegung des Sanierungsgebiets durch Beschluss des Gemeinde-
rats in öffentlicher Sitzung mit ortsüblicher Bekanntmachung 

> Betreuung und Beratung der Stadt und der beteiligten Bürger (Organisation und 
Koordination) 

> Städtebauliche Konkretisierung (z. B. Wettbewerb, städtebaulicher Entwurf, Be-
bauungsplan) 

> Finanzielle Abwicklung 

> Ordnungsmaßnahmen und Grunderwerb sowie grundstücksbezogene Maßnah-
men (Beginn der Bodenordnung, Verhandlungen und Gespräche mit den betei-
ligten Eigentümern, Umsetzung von Bewohnern, Reprivatisierung) 

> Modernisierung und Instandsetzung (Betreuung und Beratung der Eigentümer) 

> Erschließung 

> Bauliche Realisierung 

> Nach Beendigung der Maßnahmen: Aufhebung der förmlichen Festlegung des 
Sanierungsgebiets durch Beschluss des Gemeinderats  
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1.5 Allgemeine Zuwendungsbestimmungen 

Rechtsgrundlagen 

Auf die Gewährung einer Zuwendung besteht kein Rechtsanspruch. Die Rechtsgrund-
lagen bei der Sanierungsförderung im Fall einer Programmaufnahme bilden: 

> 2. Kapitel ĂBesonderes Stªdtebaurechtñ im Baugesetzbuch (BauGB), 

> die Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus 
über die Förderung städtebaulicher Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen 
(Städtebauförderungsrichtlinien ï StBauFR), 

> die Verwaltungsvorschriften zu § 44 Landeshaushaltsordnung, 

> die Verwaltungsvereinbarung Städtebauförderung. 

Zuwendungsfähige Kosten 

Gefördert wird als Einheit die städtebauliche Erneuerung eines Gebiets, das unter Be-
achtung der dafür geltenden Grundsätze abgegrenzt wurde und für dessen Verbesse-
rung eine Gesamtheit von Einzelmaßnahmen notwendig sind. Grundsätzlich und aus-
schließlich sind die Städte und Gemeinden Empfänger der Zuwendung. Diese sind 
jedoch berechtigt, einen Teil der Fördermittel, zusammen mit ihrem Eigenanteil, für 
Kosten zuwendungsfähiger Einzelmaßnahmen Dritter zu verwenden.  

Zuwendungsfähig bzw. förderfähig sind: 

1) Vorbereitung 

­ die vorbereitenden Untersuchungen mit förmlicher Festlegung des Sanie-
rungsgebiets 

­ die Bestimmung der städtebaulichen Ziele, 

­ städtebauliche Planungen, Bauleitplanung, Rahmenplanung etc. 

2) Nicht rentierlicher Grunderwerb 

­ diese Flächen werden vorrangig für öffentliche Nutzungen, z. B. Erschlie-
ßungen, erworben. 

3) Rentierlicher Grunderwerb 

­ dient vorrangig zur Grundstücksneuordnung. Die hier erzielten Einnahmen 
müssen dem Sanierungskonto gutgeschrieben werden. 

4) Ordnungsmaßnahmen 

­ Neuordnung von Grundstücken, d. h. Freilegung und Baureifmachung, 

­ sanierungsbedingte Erschließungsmaßnahmen. Dazu gehört die Neugestal-
tung von Straßen und Plätzen, die Errichtung von Stellplatzanlagen. 

5) Baumaßnahmen 

­ Modernisierung und Instandsetzung (Erneuerung von Gebäuden), 

­ Schaffung von Gemeinbedarfseinrichtungen (Rathaus, Kindergarten, Ver-
sammlungsräume, Mehrzweckhallen etc.). 

 

Die Kommune kann sich zur Erledigung und Betreuung der Sanierungsmaßnahme 
eines Sanierungsträgers oder eines Sanierungsbeauftragten bedienen. Auch die dort 
entstehenden Honorare und Vergütungen sind förderfähig.  
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1.6 Verfahrensablauf der V5 ȵ3ÐÅÙÅÒÅÒ 3ÔÒÁħÅȰ 
 

13.09.2023 Beschluss des Gemeinderats über die Einleitung der VU 

18.09.2023 Öffentliche Bekanntmachung des Einleitungsbeschlusses 

13.10.2023 Bürgerinformationsveranstaltung  

bis März 2024 > Prüfung und Ergänzung von 

- Bestandsaufnahme und Analyse 

- Zielkonzept 

- Maßnahmenkonzept  

> Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange 

> Befragung der beteiligten Bürger über Mitwirkungsbereit-
schaft und -fähigkeit 

> Sozialplan 

> Erstellung Ergebnisbericht 

(geplant) 
20.03.2024 

Bericht über die Ergebnisse der VU im Gemeinderat und 
förmliche Festlegung des Sanierungsgebiets durch den Ge-
meinderat 

Im Anschluss Öffentliche Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses inklu-
sive Abgrenzungsplan (Rechtskraft der Satzung) 

Im Anschluss Beginn der Sanierungsdurchführung 

Förderung von kommunalen und privaten Einzelmaßnahmen 
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2. Allgemeine Rahmenbedingungen 

2.1 Ortsentwicklung  Durmersheim und Würmersheim  

Historie 

Entlang der Rheinebene finden sich über Jahrhunderte Spuren von Ansiedlungen des 
Menschen. Auch in Durmersheim mit seiner interessanten Lage am Rand des Hoch-
gestades (das uralte Flussufer des mäandrierenden Rheinstromes) finden sich bereits 
Funde aus vorgeschichtlicher Zeit. Hinweise aus der Römerzeit lieferten Funde nörd-
lich der Wallfahrtskirche Bickesheim in Form von Fundamentresten, Münz- und Ge-
schirrfunden. Ein fränkisch-alemannisches Gräberfeld aus dem 7. Jahrhundert mit 
Waffen und anderen Grabbeigaben wurde am südlichen Ende der Karlsruher Straße 
in Durmersheim im Jahr 1959 bei Erschließungsarbeiten gefunden.  

Durch schriftliche Aufzeichnungen des Klosters Weißenburg/Elsass ist bekannt, dass 
Ăthurmaresheimñ (heute Durmersheim) seit 700 n. Chr. Besitzt¿mer in Durmersheim 
hatte. Im 10. Jahrhundert (vermutlich 985) musste das Kloster auf Anordnung von 
Kaiser Otto III. Besitzungen an den Salierherzog Otto abtreten.  

Damals besaß das Kloster in "thurmaresheim" 80 Tagwerk Ackerland und Wiesen, 
eine Kirche, 14 Knechtshöfe und das Anrecht auf verschiedenartige Naturalabgaben 
und Frondienste. Auch das Kloster Herrenalb besaß in Durmersheim ein Hofgut. Aus 
den zusammengewachsenen verschiedenen Höfen bzw. Gütern entwickelte sich im 
frühen Mittelalter das Dorf Durmersheim. Ende des 13. Jahrhunderts kam Durmers-
heim in den Besitz der Markgrafen von Baden.  

Durch die Jahrhunderte musste sich Durmersheim mit großen Bevölkerungsschwan-
kungen aufgrund von Kriegen und Hungersnöten auseinandersetzen. Erst in den 
1950er-Jahren verzeichnete Durmersheim konstant steigende Einwohnerzahlen, ins-
besondere durch die Zuwanderung von Flüchtlingen und Heimatvertriebenen.  

 

Der alte Ortskern von Durmersheim liegt am östlichen Rand des Hochgestades. Noch 
heute lässt sich die steile Geländekante gut nachvollziehen. Die bauliche Entwicklung 
vollzog sich in dieser Zeit zuerst in Richtung Norden. Im Stadtgrundriss ist das ur-
sprüngliche Haufendorf um die Kirche St. Dionysius, die dichte Bebauung im alten 
Ortskern und die von der Kirche aus sternförmig angelegten Straßen zu erkennen.  

Seit dem 19. Jahrhundert erweiterte sich Durmersheim entlang der B 36 nach Osten 
zum Bahnhof, dann nach Süden und Norden. Industrie und Gewerbe siedelte sich vor 
allem östlich der Bahnlinie an. Hier liegen auch größere Kiesabbaugebiete. Westlich 
des Hochgestades liegen große Fläche für das Schul-, Kultur- und Sportzentrum.  

Das westlich gelegene Würmersheim ist seit 1973 Teil von Durmersheim. Es liegt im 
sog. Tiefgestade. Durch große Neubaugebiete (Baugebiete Tiefgestade (TG) I ï III) 
wuchs Würmersheim seit den 1990er-Jahren rasch an. Nördlich der Bickesheimer 
Straße liegen überwiegend Gewerbegebiete.  

Quellen: www.leo-bw.de, www.durmersheim.de, https://de.wikipedia.org/wiki/Durmersheim  

 

  

http://www.leo-bw.de/
http://www.durmersheim.de/
https://de.wikipedia.org/wiki/Durmersheim


Gemeinde Durmersheim | ISEK ĂSpeyerer StraÇeñ | Vorbereitende Untersuchungen nach dem BauGB 11 

 

2.2 Landes- und Regionalplanung 
 

Region Mittlerer Oberrhein 

Landkreis Rastatt 

Raumkategorie Randzone um den Verdichtungsraum Karlsruhe 

Kategorie zentraler 
Orte 

Kleinzentrum 

Nächstgelegenes 
Mittelzentrum 

Rastatt 

Entwicklungs-
achse des Landes-
entwicklungsplans 

(Mannheim) - Waghäusel - Graben-Neudorf - Linkenheim-
Hochstetten - Eggenstein-Leopoldshafen - Karlsruhe - 
Rheinstetten - Durmersheim - Rastatt - Sinzheim - Bühl - (Of-
fenburg) 

Einwohnerdichte 
gemäß  
Regionalplan 

60 EW / ha 

Aufgaben gemäß 
Regionalplan 

Siedlungsbereich zur Aufgliederung der Entwicklungsachsen 
(Durmersheim) 
Schwerpunkt für Industrie, Gewerbe und gewerblich orien-
tierte Dienstleistungseinrichtungen (Durmersheim) 

Quelle: Regionalplan Mittlerer Oberrhein 2003 

 

 

Auszug aus der Strukturkarte 

Quelle: Regionalplan Mittlerer Oberrhein 2003, ergänzt durch eigene Darstellung 
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Auszug aus der Raumnutzungskarte, Quelle: Regionalplan Mittlerer Oberrhein 2003, ergänzt durch eigene Darstellung 

 

2.3 Demographische Daten 
Einwohnerzahl gesamt 
 

12.085 EW  

Bevölkerungsentwicklung  
2000-2022 

+ 573 EW + 4,7 % 

Bevölkerungsvorausberech-
nung mit Wanderungen 
2020ï2040 

12.401 EW + 2,3 % 

Bevölkerungsvorausberech-
nung ohne Wanderungen 
2020ï2040 

11.471 EW - 5,6 % 

Durchschnittsalter 
 

45,1 Jahre  43,8 Jahre BW 
45,1 Jahre LK 

Anteil der  
unter 18-Jährigen 
 

Absoluter Anteil: 
2.003 Pers. 

Anteil an Gesamteinwoh-
nerzahl:  
16,6 % 
17,3 % BW 
16,9 % LK 

Anteil der  
über 65-Jährigen 
 

Absoluter Anteil: 
2.660 Pers. 

22,0 % 
20,9 % BW 
22,6 % LK 

Gebäude, Wohnungen und 
Belegungsdichte 
 

3.132 Wohngebäude 
6.075 Wohnungen  

2,0 EW/Whg.  

Stichtag: 31.12.2022 

EW = Einwohner, BW = Baden-Württemberg, LK = Landkreis Rastatt 

Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Abfrage 10/2023  
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2.4 Bisherige Erneuerungs-/Sanierungsgebiete 
Aufgrund vieler Defizite bei der Gestaltung des öffentlichen Raums und im privaten 
Gebäudebestand wurde 2007 das Sanierungsbiet ĂSt. Dionys / Bickesheimer Platzñ 
mit 5,01 ha beschlossen. 2013 wurde das Sanierungsgebiet um 3,9 ha erweitert. Das 
Sanierungsgebiet erstreckte sich vom Kloster Bickesheim / Bickesheimer Platz über 
die Hauptstraße bis nach Süden zur Brunnenstraße. Im öffentlichen Raum wurde be-
reits die Hauptstraße saniert und erneuert. In diesem Zuge wurden auch zahlreiche 
Fahrradständer und zwei öffentliche E-Ladesäulen für Pkw installiert. Im Jahr 2021 
wurde die Sanierung zum Gebiet ĂSt. Dionys / Bickesheimer Platzñ abgeschlossen.  

 

Städtebauliche Maßnahme Laufzeit 

Sanierungsgebiet "Ortskern Durmersheim" 
12.12.1986 - 
05.03.2002 

"St. Dionys /Bickesheimer Platz - Erweiterung 

Hauptstraße /Römerstraße" 
2007 - 2021 

 

2.5 Fachplanungen 

Radverkehrskonzept des Landkreis Rastatt 

Für den Landkreis Rastatt wurde 2014 ein übergreifendes Radverkehrskonzept entwi-
ckelt. Es wird alle zwei Jahre weitergeführt, der Beschluss zur Fortführung des aktuel-
len Radverkehrskonzepts wurde erst wieder im Dezember 2020 verabschiedet. Das 
Radverkehrskonzept enthält eine umfangreiche Bestandserfassung und -analyse im 
Hinblick auf das Alltagsroutennetz (A-Netz), das touristische Radwegenetz (E-Netz), 
die bestehende Beschilderung, das Marketingangebot, die infrastrukturellen Einrich-
tungen sowie das ÖPNV-Angebot (Fahrradbeförderung). Es gibt in Bezug auf diese 
Bereiche Handlungsempfehlungen, sodass die bereits vorhandenen fahrradfreundli-
chen Rahmenbedingungen ausgebaut und verbessert werden können.  

Im Rahmen des RadNETZ Baden-Württemberg soll durch Durmersheim zukünftig in 
Nord-Süd-Richtung der Radschnellweg Mittlerer Oberrhein mit der Schnellverbindung 
zwischen Karlsruhe und Rastatt verlaufen. Zahlreiche touristische Radwege und Lan-
desradfernwege im Landkreis (z. B. der Badische Weinradweg, Rheintalradweg, Na-
turparkradweg, Veloroute Rhein) sind überörtlich vernetzt.  

 

Spielplatz- und Grünflächenkonzept 

Auf Grund teilweise sanierungsbedürftiger Spiel- und Bewegungsflächen hat sich die 
Gemeinde 2020 dazu entschlossen, ein Spielplatz- und Grünflächenkonzept für die 
Gemeinde erarbeiten zu lassen. Derzeit stehen 22 öffentlich zugängliche Spielflächen 
mit einer Gesamtfläche von 44.126 qm zur Verfügung. Im Ergebnis wurde festgestellt, 
dass sehr viele Spielplätze in gutem Zustand sind, viele Spielplätze in den nächsten 
Jahren jedoch ausgebaut, neu- oder umgestaltet werden sollten. Lediglich bei einem 
Spielplatz ergibt sich aufgrund weiterer in der Nähe liegender Spielplätze die Empfeh-
lung, dass die Fläche nicht benötigt wird.  

Während der Erarbeitung des Konzeptes wurde eine Diskussion angestoßen, ob und 
wie Spielplatz- und/oder un- und untergenutzte Grünflächen und Plätze für eine Nach-
verdichtung herangezogen werden können. Spielplätze und innerörtliche Grünflächen 
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und Plätze sind nicht nur wesentlicher Bestandteil des sozialen Gefüges einer Stadt, 
sie können durch eine naturnahe Grüngestaltung auch Teil eines Grün- und Klima-
schutzkonzepts einer Gemeinde werden. Die Diskussion zur zukünftigen Entwicklung 
der Spielplätze und Grünflächen/Plätze wurde auch in der Bürgerveranstaltung zum 
Entwicklungskonzept geführt und wird in den nächsten Jahren weiter Thema des Ge-
meinderats sein.  

 

Abbildung 1: Auszug aus dem Spielplatzkonzept der Gemeinde Durmersheim mit der Bestandsdarstellung der Spiel-

plätze, Stand 2020, Quelle: Gemeinde Durmersheim / Planungsbüro Fuchs, Plittersdorf/Rastatt 

 

BürgerEnergiegenossenschaft Durmersheim eG 

2010 wurde in Durmersheim die BürgerEnergiegenossenschaft Durmersheim eG ge-
bildet. 2021 zählte die BEG 174 Mitglieder, die sich aus Bürgern von Durmersheim 
und Würmersheim, aber auch aus den angrenzenden Kommunen zusammensetzt. 
Bisher wurden durch die BEG 14 Photovoltaikanlagen realisiert, allein in Durmersheim 
7 Anlagen, z. B. auf der Grundschule Würmersheim, am Wasserwerk Winkelsloh, 
Mensa Hardt Schule, Kindergarten Durmersheim, Reit- & Fahrverein, Rathaus & Feu-
erwehr Würmersheim und Feuerwehrgerätehaus Durmersheim. Die BEG Durmers-
heim hat sich folgende Ziele gesetzt:  

> Als Bertreiber von Photovoltaik Anlagen auf kommunalen / privaten Gebäuden zu 
fungieren. 

> Die Energiewende regional und vor Ort zu gestallten. 

> 100% regional erzeugten eigenen regenerativen Strom  

> eine möglichst hohe regionale Wertschöpfung 

> lokaler direkter Verbrauch von CO2 positivem Strom aus erneuerbaren Energiean-
lagen 

> administrative und technische Versorgung der Anlage von Experten der BEG 

> Strom aus Bürgerhand & Bürgerrendite 
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> höchst mögliche Versorgung der Gebäude mit Bürgerstrom  

> ein mögliches Engagement der Bürger bei der Energiewende über eine wirtschaft-
liche Beteiligung an der Genossenschaft 

> eine möglichst große Identifikation der Bürger mit unseren Zielen (Multiplikations-
effekt)  

Quelle: https://www.buergerenergie-durmersheim.de/  

 

Klimaschutzkonzept 

Um eine nachhaltige Gemeindeentwicklung weiter zu untersuchen und zu fördern war 
die Gemeinde 2015 auch an der Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes beteiligt. Die 
zehn Kommunen Au am Rhein, Bietigheim, Bischweier, Durmersheim, Elchesheim-
Illingen, Kuppenheim, Malsch, Muggensturm, Ötigheim und Steinmauern haben sich 
zum RegioENERGIE Netzwerk zusammengeschlossen, um sich gemeinsam verstärkt 
für einen energiewirtschaftlichen und infrastrukturellen Fortschritt zu engagieren. Da-
für wurden die Bereiche Mobilität, Infrastruktur und Energieeffizienz ganzheitlich auf 
Verbesserungsmöglichkeiten analysiert, die den demografischen Wandel positiv be-
einflussen und die Attraktivität des ländlichen Raumes stärken.  

Für die Erstellung des Konzeptes wurde eine Bestandsaufnahme durchgeführt, dar-
über hinaus wurden potenzielle Klimaschutzmaßnahmen im privaten Bereich, für 
Kommunen und für gewerbliche Unternehmen beschrieben. Der Schwerpunkt privater 
Haushalte in der Minderung der CO2-Emissionen liegt lt. Gutachten vor allem in der 
Reduzierung des Heizwärmebedarfs der Wohnimmobilien und im Bereich Mobilität. 
Für gewerbliche Unternehmen könnten nachhaltige Projekte zur Einsparung beim 
Energiekostenanteil der Produkte unterstützt werden. Die Gemeinde hat in der Um-
setzung von Klimaschutzmaßnahmen dabei eine wesentliche Vorbildfunktion. Bei der 
Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen kann die Gemeinde verstärkt beraten und 
z. B. bei der Erstellung von nachbarschaftlichen Konzepten unterstützen. Neben 
Handlungsempfehlungen enthält das Konzept einen Maßnahmenkatalog mit Priorisie-
rung der Maßnahmen.  

Quelle: Klimaschutzkonzept für die RegioENERGIE Kommunen des Landkreises Rastatt, erstellt von EnBW in Zusam-

menarbeit mit den teilnehmenden Kommunen, gefördert durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau 

und Reaktorsicherheit, Stand 24.05.2017, zur Verfügung gestellt durch die Gemeinde Durmersheim 

 

Einzelhandelskonzept 

2015 wurde das Einzelhandelskonzept der Gemeinde Durmersheim fortgeschrieben. 
Ziel der Überarbeitung war es, die vorhandenen Leitlinien für die zukünftige Entwick-
lung des Einzelhandels in Durmersheim zu prüfen und ggf. anzupassen.  

Neben einer Bestandsaufnahme wurde die Entwicklung des Einzelhandelsbestandes 
in Durmersheim analysiert. Die Zahl der Einzelhandelsbetriebe ist im Zeitraum von 
2007 bis 2015 um 11 % zurückgegangen, das entspricht in Durmersheim neun Betrie-
ben. Bei diesen Betrieben handelte es sich überwiegend um kleinere Anbieter (Ver-
kaufsfläche < 50 m²) mit Sortimenten im kurz- und mittelfristigen Bedarfsbereich.  

Viele Einzelhandelsbetriebe liegen im Bereich der Ortsmitte von Durmersheim, etwa 
66 % der gesamtstädtischen Verkaufsflächen werden aber auch an Standorten außer-
halb des Ortszentrums oder in Gewerbegebieten vorgehalten, wie z. B. zwei Stand-
orte am nördlichen Ende von Durmersheim.  

In Durmersheim ist der derzeit gleichweit verbreitete Trend im Einzelhandel zu be-
obachten, bei dem langfristig kleinere Betriebe in ungünstigen Standortlagen entfallen 
und sich größere Betriebe deutlich behaupten. Die räumliche Konzentration auf zent-
rale Lagen wird zukünftig an Bedeutung gewinnen, innerstädtische Nebenlagen und 
Randlagen verlieren mehr und mehr an Bedeutung. Weitere Herausforderungen für 

https://www.buergerenergie-durmersheim.de/
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den lokalen Einzelhandel liegen im stark ansteigenden Online-Handel, der gerade in 
Zeiten der Pandemie und verstärktem Home-Office eine immer größere Bedeutung 
einnimmt. In den nächsten Jahren wird sich weiter zeigen, wie sich dies insbesondere 
auf kleinere Geschäfte im Bereich der Ortsmitten auswirkt. Um innerstädtische Lagen 
und kleinere, meist inhabergeführte Geschäfte zu unterstützen sind im Ortszentrum 
langfristig neue Strategien und Maßnahmen zu entwickeln. Empfohlen wird, in räumli-
cher Hinsicht eine Verdichtung des bestehenden Einzelhandelsbesatzes vor der Ent-
wicklung neuer Einzelhandelsschwerpunkte Priorität einzuräumen.  

Quelle: Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes für die Gemeinde Durmersheim, erstellt durch die GMA, Stand 

23.09.2015 

 



Gemeinde Durmersheim | ISEK ĂSpeyerer StraÇeñ | Vorbereitende Untersuchungen nach dem BauGB 17 

 

3. Gemeindeentwicklungskonzept (GEK) 
Die im Jahr 2021 veröffentlichte gesamtkommunale Entwicklungsstrategie definiert 
die entwicklungspolitischen und strategischen Zielsetzungen und setzt damit den 
Grundstein für die weitere Entwicklung. Der Gemeinderat hat in seiner öffentlichen 
Sitzung am 22.09.2021 die Strategie beschlossen. Damit passt sich die Gemeinde 
Durmersheim mit Blick auf ihre ganzheitliche Entwicklung den geänderten Rahmenbe-
dingungen und neuen kommunalen Herausforderungen an und richtet ihre Gemeinde-
entwicklung zukunftsfähig aus. 

 

  

Titelbild des Gemeindeentwicklungskonzeptes 

Das GEK wurde vom Frühjahr bis zum 
Herbst 2021 entwickelt:  

> Frühjahr 2021: Auftakt mit der Verwaltung, 
Ortsbegehung, Grundlagen- und Bestand-
serhebung 

> 18.06.2021: Öffentliche Auftaktveranstal-
tung (Bürgerbeteiligung) 

> 18.06. bis 28.06.2021: Sammlung weiterer 
Anregungen (Bürgerbeteiligung) 

> 24.07.2021: Klausur des Gemeinderats  

> 22.09.2021: Vorstellung und Beschluss-
fassung im Gemeinderat 

 

Zusammenfassung: 

Zentrale Themen in Durmersheim waren insbesondere 

- Die Versorgung der Bevölkerung mit Wohnraum, insbesondere die Entstehung 
von bezahlbaren Wohnraum für Familien und Senioren 

- Die Stärkung und Entwicklung der Ortsmitte 

- Ausbau und Entwicklung der Radinfrastruktur / der Radwegeverbindungen 

- Entwicklung der Gewerbebetriebe / Digitalisierung 

Durch die Entwicklung des Baugebiets ĂTiefgestade IVñ (TG IV) war insbesondere das 
Thema Wohnraum aktuelles Thema. Die Nachfrage nach Grundstücken für Einfamili-
enhäuser ist in Durmersheim immer noch sehr hoch. Die Aktivierung von Baulücken 
im Innenbereich und die Nutzung von Wohnraum im Innenbereich im Zuge von Gene-
rationenwechseln oder Nachnutzungen von leerstehenden bzw. untergenutzten Ge-
bäuden und Nebengebäuden werden daher für die nächsten Jahre im Fokus der 
Wohnraumentwicklung stehen, um Alternativen für Neubauten von Einfamilienhäu-
sern zu bieten und Wohnraum für alle Generationen und Familienstände zu erhalten.  

Das Angebot an sozialer Infrastruktur ist in Durmersheim sehr gut, es wurde aber ins-
besondere das lokale Angebot von Geschäften und Gastronomie im Ortskern disku-
tiert. Durch die Verlagerung von großflächigem Einzelhandel an die Ortsenden muss 
die Attraktivitªt des Ortskerns verbessert und gestªrkt werden, um mehr ĂLebenñ in 
den Ortskern zu bekommen. Mit der Sanierung der Hauptstraße im Rahmen des Sa-
nierungsgebiets ĂSt. Dionys / Bickesheimer Platzñ wurde bereits ein Grundstein ge-
legt. Die Gemeinde ist weiter bemüht, das Angebot zu erweitern und die Attraktivität 
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zu verbessern. In diesem Zusammenhang sollen auch die Radwegeverbindungen ï 
auch die überörtlichen Radwegeverbindungen ï gestärkt und ausgebaut werden.  

Im Bereich Gewerbe soll ein weiteres Gewerbegebiet entwickelt sowie die Digitalisie-
rung weiter verbessert werden, so dass das Angebot an Arbeitsplätzen in den nächs-
ten Jahren weiter gestärkt und gesichert wird.  

Die Strategie für die künftige Gemeindeentwicklung wurde gemeinsam mit den Bür-
gern, dem Gemeinderat und Vertretern der Gemeindeverwaltung erarbeitet. Dabei 
wurden Themenfelder, Handlungsschwerpunkte sowie konkrete Maßnahmen entwi-
ckelt: 

 

A Wohnen, Wohnumfeld, Innenentwicklung 

A.1 Diversifizierung des Wohnraumangebots  

A.1.1 Unterstützung neuer Wohnkonzepte und Haustypologien, insbesondere 
bei TG IV (Baugebiet Tiefgestade IV) 

A.1.2 Schaffung von (Miet-)Wohnraum für unterschiedliche Zielgruppen 

A.2 Entwicklung der Ortsmitte Durmersheim als belebter öffentlicher Raum mit 
mehr Möglichkeiten zur Begegnung 

A.2.1 Schaffung einer attraktiven Ortsmitte 

A.2.2 Mehr Wohnraum im Ort, hin zur ĂStadt der kurzen Wegeñ 

A.3 Qualitätvolle Nachverdichtung und Weiterentwicklung als Wohnstandort 
fördern 

A.3.1 Dialogorientierte Aktivierung innerörtlicher Entwicklungspotenziale 

A.3.2 Förderung von ökologischem Bauen 

A.4 Verbesserungen der Freibereiche und der Aufenthaltsqualität  

A.4.1 Spielplätze möglichst erhalten und generationengerecht als Treffpunkte 
aufwerten 

A.4.2 Vorhandene Plätze möglichst erhalten und ökologisch aufwerten 

A.4.3 Förderung generationengerechter Freibereiche  

 

B. Verkehr und Mobilität 

B.1 Ausbau der inner- und überörtlichen Radinfrastruktur,  

B.1.1 Lückenschluss bei überörtlichen Radwegen 

B.1.2 Ausbau des innerörtlichen Radwegenetzes und der Radinfrastruktur  

B.2 Entwicklung eines leistungsfähigen und ökologisch tragfähigen Verkehrs-
konzeptes  

B.2.1 Sicherung einer leistungsfähigen Verkehrsabwicklung für alle Verkehrsteil-
nehmer 

B.2.2 Verbesserung der Verkehrssituation am Bahnhof 

B.2.3 Reduzierung von Verkehr in der Ortsmitte 

B.2.4 Stärkung und Ausbau des ÖPNV 

B.2.5 Förderung alternativer Mobilitätskonzepte 

 

C. Kultur, Freizeit und Soziales 

C.1 Stärkung der familienfreundlichen Gemeinde Durmersheim 

C.1.1 Erhalt und Aufwertung der vorhandenen Freizeiteinrichtungen 

C.1.2 Unterstützung der örtlichen Vereine  
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D. Versorgung, Wirtschaft und Gewerbe 

D.1 Stärkung der Ortsmitte 

D.1.1 Erhöhung der Attraktivität der Ortsmitte 

D.2 Qualitätvolle Weiterentwicklung des Arbeitsstandorts Durmersheim  

D.2.1 Aufwertung der bestehenden Gewerbegebiete 

D.2.2 Schaffung neuer Gewerbegebiete 

D.2.3 Förderung der Digitalisierung  

 

E. Umwelt, Klimaschutz und öffentlicher Raum 

E.1 Die Gemeinde Durmersheim orientiert sich an ökologischen Grundsätzen 
und Zusammenhängen und strebt eine größtmöglich Klimaneutralität an 

E.1.1 Förderung klimaschützender Projekte, Steigerung der Nachhaltigkeit und 
Ausbau der erneuerbaren Energien  

E.1.2 Förderung klimaschützender Mobilität 
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4. 5ÎÔÅÒÓÕÃÈÕÎÇÓÇÅÂÉÅÔ ȵ3ÐÅÙÅÒÅÒ 3ÔÒÁħÅȰ 

4.1 Lage und Abgrenzung zur Antragstellung 
Der Beschluss zur Einleitung der Vorbereitenden Untersuchungen wurde durch den 
Gemeinderat am 13.09.2023 gefasst. Die Bekanntmachung des Einleitungsbeschlus-
ses erfolgte am 18.09.2023.  

Das Untersuchungsgebiet ĂSpeyerer StraÇeñ umfasst eine Flªche von ca. 6,80 ha und 
umfasst schwerpunktmäßig die Gebäude östlich und westlich der Speyerer Straße 
vom Bickesheimer Platz im Norden bis zum Chennevières Platz im Süden. Die Spey-
erer Straße verläuft östlich der Hauptstraße und bildet gemeinsam mit der Haupt-
straße das Rückgrat der Ortsmitte von Durmersheim.  

Die Abgrenzung verläuft entlang der Speyerer Straße und bezieht ï mit einigen Aus-
nahmen - die erste Grundstücksreihe an der Speyerer Straße mit ein. Die genaue Ab-
grenzung des Untersuchungsgebiets ist der Anlage (Planteil) zu entnehmen.  

Im Rahmen der städtebaulichen Analyse wurden zahlreiche Missstände im Untersu-
chungsgebiet festgestellt. Im Gebiet sind zudem Gestaltungsmängel im öffentlichen 
Bereich vorhanden. 

Der Bickesheimer Platz war bereits im vorhergehenden Sanierungsgebiet integriert, 
konnte dort aber leider nicht berücksichtigt werden. Die Gemeinde Durmersheim hatte 
den Bickesheimer Platz daher in die Antragstellung 2022 erneut aufgenommen.  

Lage in der Gemeinde Speyerer Straße 

Größe des Untersuchungsgebiets ca. 6,80 ha 

 

Lageplan mit der Abgrenzung des Untersuchungsgebiets, Quelle: die STEG, Stand 10/2022 
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4.2 Erweiterung des Untersuchungsbereichs  
Nach dem Einleitungsbeschluss für die VU wurden von Seiten der Gemeindeverwal-
tung Überlegungen angestellt, den westlichen Teil des Friedhofs in die Abgrenzung 
des Untersuchungsgebiets einzubeziehen. Darüber hinaus traten Bürger, die angren-
zend an das Gebiet der VU wohnen, im Rahmen der Auftaktveranstaltung an die Ver-
waltung heran und bekundeten ihr Interesse an einer Sanierung. Aus diesem Grund 
wurden diese Bereiche in das Untersuchungsgebiet einbezogen. Insbesondere das 
Einbeziehen von Grundstücken sanierungsinteressierter Eigentümer fördert die 
Durchführbarkeit der gesamten Sanierungsmaßnahme.  

> Speyerer Straße 62 (Flst. Nr. 5445/4), ca. 0,069 ha 

> Speyerer Straße 67 und 67/1 (Flst. Nrn. 482/4 und 482/5), ca. 0,089 ha 

> westlicher Teil des alten Friedhofs (teilweise) Flst. Nr. 388/1), ca. 0,978 ha 

Der Untersuchungsbereich hat daher im Weiteren eine Größe von ca. 7,94 ha.  

 

Lageplan mit der Abgrenzung des Untersuchungsgebiets, Quelle: die STEG, Stand 10/2023 

 

4.3 Bauleitplanung und Satzungen im Untersuchungsgebiet 
Flächennutzungsplan Aufgestellt durch den Gemeindeverwaltungsverband 

Durmersheim, wirksam seit 2004 

Aktuelle und geplante  
Baugebiete 

Aufstellungsbeschluss Bebauungsplan ĂOrtsmitteñ 
vom 26.10.2016 

Rechtskräftige Satzungen 
im Untersuchungsgebiet 

Stellplatzsatzung,  
Bebauungsplan ĂHaupt-/Speyerer StraÇeñ 1962 
Bebauungsplan ĂDurlacher StraÇe / LammstraÇe / 
Speyerer StraÇeñ 2024 

 



22   

Der Flächennutzungsplan der Gemeinde Durmersheim als vorbereitender Bauleitplan 
stellt für den Untersuchungsbereich westlich der Speyerer Straße eine gemischte 
Baufläche dar, östlich der Speyerer Straße eine Wohnbaufläche. Im Dreieck Speyerer 
Straße / Durlacher Straße ist ebenfalls eine gemischte Baufläche dargestellt. Rathaus 
und Pfarrheim/Kindergarten/Sozialstation sind als Flächen für den Gemeinbedarf dar-
gestellt. Der Bickesheimer Platz und der Chennevières Platz sind als Grünflächen 
dargestellt.  

 

Auszug aus dem Flächennutzungsplan, Quelle: Gemeinde Durmersheim 

 

Ein großer Teil des Untersuchungsgebiets liegt innerhalb des bestehenden Bebau-
ungsplans / Baufluchtenplans f¿r das Gebiet ĂHauptstraÇe, die nordwestliche Seite 
der Speyerer Straße, Metzgerstraße, Leopoldstraße, Jakobstraße, Blumenstraße, 
Friedrichstraße, Engelstraße, Friedhofstraße, ein Teilstück der Unteren Bahnhof-
straße, Fröhlichstraße, Poststraße, ein Teilstück der Oberen Bahnhofstraße, Garten-
straÇe, BernhardusstraÇe und ein Teilst¿ck der MalscherstraÇeñ (Bebauungsplan 
ĂHaupt-/Speyerer StraÇeñ). Er ist auf den 15. Juni 1962 datiert. Da die damals festge-
setzten Ziele nicht mehr zeitgemäß und bei der Beurteilung von künftigen Vorhaben 
schlecht anwendbar sind, wurde am 26.10.2016 durch den Gemeinderat der Aufstel-
lungsbeschluss f¿r den Bebauungsplan ĂOrtsmitteñ gefasst. Die Bekanntmachung er-
folgte am 22.11.2016. Der geplante Bebauungsplan ĂOrtsmitteñ ist zum Stand 10/2023 
noch im Verfahren.  

In ºffentlicher Sitzung am 24.01.2024 wurde der Bebauungsplan ĂDurlacher StraÇe / 
Lammstraße / Speyerer StraÇeñ zur Satzung beschlossen. Das Untersuchungsgebiet 
des geplanten Sanierungsgebiets ĂSpeyerer StraÇeñ liegt zu einem kleinen Teil inner-
halb der Abgrenzung des Bebauungsplans. Dies betrifft einige Grundstücke entlang 
der Speyerer Straße zwischen der Durlacher Straße und der Lammstraße  

Im Untersuchungsgebiet gilt darüber hinaus die Stellplatzsatzung der Gemeinde 
Durmersheim, genehmigt am 21. Juni 2004 durch das Landratsamt Rastatt. Im Gel-
tungsbereich des Bebauungsplans ĂHaupt-/Speyerer Straßeñ wird die Stellplatzver-
pflichtung auf 1,75 Stellplätze je Wohneinheit erhöht, im Übrigen gekennzeichneten 
Bereich auf 1,5 Stellplätze je Wohneinheit.  
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Ausschnitt aus dem bestehenden Bebauungsplan von 1962, Quelle: Gemeinde Durmersheim 

 

 

Abgrenzungslageplan zur Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses des Bebauungsplans ĂOrtsmitteñ, Stand 

22.11.2016, Quelle: Gemeinde Durmersheim 
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Abgrenzungslageplan zur Stellplatzsatzung der Gemeinde Durmersheim, ohne Maßstab, Quelle: Gemeinde Durmers-

heim 
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Planzeichnung zum Bebauungsplan ĂDurlacher StraÇe / LammstraÇe / Speyerer StraÇeñ, Stand 24.01.2024, ohne 

Maßstab, Quelle: Gemeinde Durmersheim 

 

4.4 Schutzgebiete / Nachrichtliche Übernahmen  

 

 
Innerhalb des Untersuchungsgebiets 
liegen keine Schutzgebiete. Westlich 
der Innenstadt im sog. ĂTiefgestadeñ 
liegen mehrere Biotope und FFH-Mäh-
wiesen. Entlang des Federbachs liegt 
das FFH-Gebiet ĂRheinniederung zwi-
schen Wintersdorf und Karlsruheñ.  

 
Abbildung: Schutzgebiete, Quelle: LUBW, Abruf 
10/2023 
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Im südlichen Teil des Untersuchungs-
gebiets südlich der Lehmannstraße 
bzw. der Jakobstraße beginnt das 
Wasserschutzgebiet ĂRheinwaldñ der 
Stadtwerke Karlsruhe GmbH mit der 
Wasserschutzgebietszone IIIB. Die 
Verbotstatbestände der Rechtsverord-
nung des Landratsamtes Rastatt vom 
25. August 2010 zum Schutz des 
Grundwassers im Einzugsgebiet der 
Grundwasserfassung ĂRheinwald" sind 
zu beachten. 
 
Abbildung: Darstellung Wasserschutzgebiet, Quelle: 
LUBW, Abruf 10/2023 

 

 
Das Untersuchungsgebiet ĂSpeyerer 
StraÇeñ liegt in keinem Bereich mit 
Hochwassergefahren.  
Durch Hochwasserereignisse betroffe-
nen Überflutungsflächen liegen west-
lich der Altstadt von Durmersheim im 
Tiefgestade. 
 
Abbildung: Hochwasserrisikomanagement-Abfrage - 

Überflutungsflächen, Quelle: LUBW, Abruf 10/2023 

 

4.5 2ÁÈÍÅÎÐÌÁÎ ȵ3ÐÅÙÅÒÅÒ 3ÔÒÁħÅȰ 
Die Umgestaltung der Speyerer Straße mit dem Ziel der Reduzierung von Geschwin-
digkeiten, der Verbesserung der Aufenthaltsqualität und Begrünung sowie der besse-
ren Vernetzung aller Verkehrsteilnehmers war bereits 2012 Ansatz des Rahmenplans 
ĂSpeyerer StraÇeñ. Vorgeschlagen wird die Sanierung der Speyerer Straße mit An-
passung von Fahrbahnbreiten, Regelung des ruhenden Verkehrs und ergänzenden 
Baumpflanzungen. Die Aufwertung verschiedener Plätze und öffentlicher Bereiche 
reiht sich wie eine Perlenschnur entlang der Speyerer Straße. Der Rahmenplan 
ĂSpeyerer StraÇeñ soll bei Aufnahme in die Stªdtebaufºrderung durch die Gemeinde 
Durmersheim umgesetzt werden.  



Gemeinde Durmersheim | ISEK ĂSpeyerer StraÇeñ | Vorbereitende Untersuchungen nach dem BauGB 27 

 

 
Rahmenplan ĂSpeyerer StraÇeñ Gestaltungsplan Abschnitt Nord, Stand 07.02.2012, Quelle: Gemeinde Durmersheim, erstellt von Mo-
dus Consult, Karlsruhe 

 

Als Ziele zur Umgestaltung wurden damals genannt: 

> Mehr Aufenthaltsqualität und Begrünung im Straßenraum (Vorbild Hauptstraße) 

> Geschwindigkeitsreduzierung / Maßnahmen zur Einhaltung der Geschwindigkeits-
begrenzung 

> Verringerung des Verkehrslärms zugunsten der Anwohner 

> Sichere Führung des Radverkehrs 

> (Neu-)Ordnung des ruhenden Verkehrs (insbes. Altes Kino / Rathaus) 

> Erhalt / Ausbau von Querungshilfen für Fußgänger 

> Erhalt des ÖPNV-Angebotes 

> Erhalt des ansässigen Gewerbes und Einzelhandels 

 

4.6 Denkmalschutz im Untersuchungsgebiet 
In Durmersheim werden 29 Gebäude (Kirchen, Kloster, Wohnhäuser, Gasthäuser, 
Bahnbetriebsgebäude/Stellwerk) und 7 Wegkreuze bzw. Denkmale in der Liste der 
Kulturdenkmale geführt, in Würmersheim 5 Gebäude (Kirche, Wohnhäuser) und drei 
Wegkreuze (vgl. Liste der Kulturdenkmale der Gemeinde Durmersheim, Stand 
03/2021). Im Untersuchungsgebiet ĂSpeyerer StraÇeñ liegt lediglich ein Denkmal, das 
Gasthaus ĂZum Lammñ.  

 

4.6.1 Kulturdenkmale der Bau- und Kunstdenkmalpflege 
Das Denkmalamt weist darauf hin, dass vor baulichen Eingriffen, wie auch vor einer 
Veränderung des Erscheinungsbildes des betreffenden Kulturdenkmals neben der 
vorherigen Abstimmung mit dem LAD eine denkmalrechtliche Genehmigung erforder-
lich ist. Gegebenenfalls sind weitergehende Untersuchungen ï Bestandserhebungen 
durch Statiker, Bauforscher, Restauratoren o. a. ï für die Erarbeitung eines Instand-
setzungs- bzw. Modernisierungskonzeptes erforderlich. 
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Denkmalpflegerischer Werteplan 

Quelle: Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart, November 2023 

 

 

Speyerer Straße 82 (§ 2 DschG): Gast-
haus "Zum Lamm", langgestrecktes, zwei-
geschossiges Wohnhaus mit Gastwirt-
schaft, Erdgeschoss massiv, Oberge-
schoss Fachwerk verschindelt, Walmdach, 
hier befand sich die Zollstation für die von 
Ettlingen nach Westen über Durmersheim, 
Au nach Weißenburg Reisenden, die 
Schildgerechtigkeit wurde 1775 verliehen, 
vorher befand sich hier eine Straußwirt-
schaft. 

 

Bei Speyerer Straße 58 (§ 2 DSchG): Ge-
denkstätte für die Gefallenen beider Welt-
kriege in Form einer Sandsteinkapelle mit 
abgewalmtem Schindeldach, 1928. 
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Bei Speyerer Straße 58 (§ 2 DSchG): 
Denkmal für die Gefallenen von 1870/71, 
Sandsteinobelisk 

 

Bei Speyerer Straße 58 (§ 2 DSchG): 
Wegkreuz und Bronzekorpus, bez. 1908. 

 

4.6.2 Archäologische Denkmalpflege 
Durch die Planungen sind in Durmersheim drei archäologische Prüffälle betroffen: 

> Mittelalterliche Siedlung Durmersheim (Listen Nr. MA 1, ADAB ID 102152505, s. 
Anlage) 

> Mittelalterliche Wüstung Bickesheim (Listen Nr. MA 4, ADAB ID 102154287, s. 
Anlage) 

> Römerstraße Straßburg - Heidelberg/Ladenburg (Listen Nr. 1, ADAB ID 
99876900, s. Anlage)  

 

Darstellung Archäologische Prüffälle, Quelle: Landesamt für Denkmalpflege, November 2023 
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Im Gebiet ist mit dem Vorhandensein archäologischer Spuren aus den frühen Sied-
lungsphasen des Ortes (KD nach § 2 DSchG) zu rechen. Am Erhalt der ausgewiese-
nen Kulturdenkmale besteht grundsätzlich ein öffentliches Interesse. Bauvorhaben in 
diesem Bereich bedürfen einer denkmalschutzrechtlichen Genehmigung (§ 8 DSchG). 

Bauvorhaben im Planungsgebiet kann seitens der Archäologischen Denkmalpflege 
ggf. nur unter der Auflage bauvorgreifender archäologischer Ausgrabungen zuge-
stimmt werden. Vorsorglich sei darauf hingewiesen, dass im Falle notwendiger Ret-
tungsgrabungen durch eine Grabungsfirma die Bergung und Dokumentation der Kul-
turdenkmale ggf. längere Zeit in Anspruch nehmen kann. 

Die Kostentragungspflicht für die genannten Maßnahmen liegt beim Bauherren (§ 6.2 
DSchG). Zur Klärung der Rahmenbedingungen etwaig notwendiger Rettungsgrabun-
gen ist eine öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen Bauherren und LAD abzu-
schließen. 

Um allseitige Planungssicherheit zu gewährleisten und spätere Bauverzögerungen zu 
vermeiden, sollten frühzeitig im Vorfeld der jeweiligen Erschließungsmaßnahme Vor-
untersuchungen durch das LAD durchgeführt werden. Zweck dieser Voruntersuchun-
gen ist es festzustellen, ob bzw. in welchem Umfang es nachfolgender Rettungsgra-
bungen bedarf. Dazu bietet das LAD den Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Ver-
einbarung zu den Rahmenbedingungen an, d.h. insbesondere zu Fristen für die Un-
tersuchungen und zur Kostenbeteiligung des Veranlassers. Nähere Informationen fin-
den sie unter http://www.denkmalpflegebw.de/denkmale/projekte/archaeologische-
denkmalpflege/pilotprojekt-flexible-prospektionen.html.  

Darüber hinaus wird grundsätzlich auf die Einhaltung der Bestimmungen der §§ 20 
und 27 DSchG verwiesen. Sollten bei der Durchführung der Maßnahme archäologi-
sche Funde oder Befunde entdeckt werden, sind gemäß § 20 DSchG Denkmalbe-
hörde oder Gemeinde umgehend zu benachrichtigen. Archäologische Funde (Stein-
werkzeuge, Metallteile, Keramikreste, Knochen, etc.) oder Befunde (Gräber, Mauer-
reste, Brandschichten, bzw. auffällige Erdverfärbungen) sind bis zum Ablauf des vier-
ten Werktages nach der Anzeige in unverändertem Zustand zu erhalten, sofern nicht 
die Denkmalschutzbehörde oder das Regierungspräsidium Stuttgart (Referat 84.2) mit 
einer Verkürzung der Frist einverstanden ist. Auf die Ahndung von Ordnungswidrigkei-
ten (§ 27 DSchG) wird hingewiesen. Bei der Sicherung und Dokumentation archäolo-
gischer Substanz ist zumindest mit kurzfristigen Leerzeiten im Bauablauf zu rechnen. 

Für weitere Informationen und Terminabsprachen wenden Sie sich bitte an das LAD, 
Ref. 84.2, ArchaeologieLADKA@rps.bwl.de. 

 

http://www.denkmalpflegebw.de/denkmale/projekte/archaeologische-denkmalpflege/pilotprojekt-flexible-prospektionen.html
http://www.denkmalpflegebw.de/denkmale/projekte/archaeologische-denkmalpflege/pilotprojekt-flexible-prospektionen.html
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5. Bestandsbeschreibung und Analyse 
Die Gemeinde Durmersheim ist aufgrund der Topographie mit dem bestehenden Ge-
ländesprung des Hochgestades des Rheins im Westen und der Verkehrsinfrastruktur 
der Bahnlinie bzw. der Bundesstraße B36 im Osten ein langgezogener Siedlungskör-
per. In Nord-Süd-Richtung ist Durmersheim ca. 4 km lang, in Ost-West-Richtung le-
diglich ca. 500 m. Dies zeigt sich auch in der bestehenden städtebaulichen Struktur. 
Dicht zur Verkehrsfläche stehende Baukörper verbinden lange Straßen in Nord-Süd 
Richtung, was den ursprünglichen Charakter eines langgestreckten Straßendorfs wie-
derspiegelt.  

    

Abbildung 2: Lageplan mit Abgrenzung des Untersuchungs-
gebiets, Stand 10/2022, Quelle: die STEG/Gemeinde 
Durmersheim  

Abbildung 3: Ausschnitt Luftbild von 1968, Quelle: Lan-
desarchiv_Baden-Wuerttemberg_Staatsarchiv_Ludwigs-
burg_EL_68_IX_Nr_4172_Bild_1_(2-5946262-1)  

 

Die Siedlungsstruktur des Untersuchungsgebiets zeigt die dicht zur Straße stehenden 
Baukörper, teilweise trauf-, teilweise giebelständig zur Straße stehend. Im Vergleich 
zur Hauptstraße sind die älteren Gebäude der Speyerer Straße teilweise etwas von 
der Straße zurückversetzt. Bestehende Gebäude haben in der Regel ein oder zwei 
Geschosse mit einem darüberliegenden Sattel- oder Walmdach. Flachdächer finden 
sich selten und meist nur an Gebäudeteilen oder an besonderen Gebäudenutzungen, 
wie z. B. an Teilen des Rathauses oder das bestehende Pfarrzentrum (Speyerer 
Straße 57).  

Im Luftbild von 1968 (Landesbefliegung Baden-Württemberg, Quelle: https://www.leo-
bw.de) sind markante Gebäude wie z. B. das Gasthaus Zum Lamm mit dem nördlich 
stehenden Wirtschaftsgebªude, das sog. ĂAlte Kinoñ und der ªltere Teil des Rathau-
ses zu erkennen. Auch die bestehenden Plätze Bickesheimer Platz, Spielplatz und 
Chennevières Platz sind vorhanden.  
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Bereits im gesamtörtlichen Entwicklungskonzept wurde die fehlende erkennbare und 
gestaltete Ortsmitte bemängelt. Dies trifft nicht nur auf die Hauptstraße zu, sondern 
auch auf die ungefähr parallel dazu verlaufende Speyerer Straße.  

Die langgestreckte Siedlungsstruktur beeinträchtigt insbesondere die bestehende Inf-
rastruktur. Größere Einzelhandelsgeschäfte (Edeka, Lidl) liegen am nördlichen 
Ortsende, ein REWE-Markt liegt am südlichen Ortsende. Lokaler Einzelhandel und 
kleinere Geschäfte liegen daher häufig verstreut. In der Speyerer Straße sind nur 
noch wenige Geschäfte und Dienstleistungsbetriebe vorhanden: drei Gaststätten, ein 
Pizza-Lieferdienst, eine Bäckerei, Autoteilezubehör, Frisör, Volksbank, Post, Handar-
beitsgeschäft, Rechtsanwaltskanzlei und Arztpraxen.  

Der Bickesheimer Platz im Norden des Untersuchungsgebiets lag bereits im vorigen 
Sanierungsgebiet. Bisher konnten hier aber keine Sanierungsmaßnahmen umgesetzt 
werden. Er wird derzeit als Parkplatz und als Veranstaltungsplatz genutzt, z. B. für 
Jahrmarkt oder Weihnachtsbaumverkauf.  

 

Gasthaus Lamm, Speyerer Straße 82 

 

Bickesheimer Platz 

 

Im Untersuchungsgebiet liegen öffentliche Gebäude der Gemeinde: das Rathaus so-
wie das Vereinsheim ĂAltes Kinoñ (ehemaliges Kino). Gerade die ºffentlichen Ge-
bäude Rathaus und Vereinsheim müssen hinsichtlich energetischem Standard, Barri-
erefreiheit, Belichtung, Raumanordnung und Energieverbrauch dringend saniert wer-
den.  

Das Rathaus ist aus den 1950er- Jahren. Auch wenn zwischenzeitlich grundlegende 
Bauteile wie z. B. Fenster ausgetauscht wurden, so ist es doch hinsichtlich Energieef-
fizienz, Barrierefreiheit, Sanitäranlagen, Digitalisierung und Raumanordnung deutlich 
sanierungsbedürftig. Im rückwärtigen (östlichen) Anbau ist teilweise die Feuerwehr 
untergebracht, die aber in den nächsten Jahren in einen Neubau zwischen Durmers-
heim und Würmersheim in der Weisenburger Straße umziehen wird. Mit dem beste-
henden Mitarbeiterparkplatz nordwestlich des Rathauses sind hier städtebauliche Po-
tenziale vorhanden.  

Im Vereinsheim ĂAltes Kinoñ sind verschiedene Vereine untergebracht. Das Vereins-
heim wurde vor einigen Jahren bereits in den Innenräumen saniert, das Gebäude ist 
aber energetisch gesehen (Dach, Außendämmung) noch nicht auf dem neuesten 
Stand. Auch der Außenbereich soll in den nächsten Jahren umfassend umgestaltet 
werden.  
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ĂAltes Kinoñ Vereinshaus der Gemeinde,  
Lehmannstraße 2 

 

Rathaus Rathausplatz 1 

 

Ein Pfarrheim mit Kindergarten und Sozialstation liegt ebenfalls im Plangebiet. Die 
Grundstücke und Gebäude sind im Eigentum der Kirche, für den Kindergarten St. 
Lioba ist die Gemeinde Durmersheim mit 70 % der Kosten beteiligt. Der bestehende 
Kindergarten ist deutlich sanierungsbedürftig, insbesondere in den Bereichen Ener-
gieeffizienz, Barrierefreiheit, Raumorganisation, Sanitäre Einrichtungen und Außenbe-
reiche. Die Gemeinde ist sehr daran interessiert, den Kindergarten zu erhalten, da die 
dortigen Kindergartenplätze dringend benötigt werden.  

Die Gemeinde kann sich langfristig aber auch vorstellen, die Grundstücke 410 und 
410/1 (Kindergarten, Gemeindehaus) zu erwerben, um Kindergarten und ergänzende 
öffentliche Nutzungen, wie z. B. eine öffentliche Mehrzweckhalle, Teile der öffentli-
chen Verwaltung oder eine Kombination mit Wohnen (Mehrgenerationenwohnen oder 
betreutes Wohnen) neben dem Kindergarten zu etablieren.  

 

Kindergarten und Sozialstation, Ansicht von Osten 

 

Pfarrheim 

 

Kindergarten / Sozialstation 

 

Kindergarten / Sozialstation mit zugehörigem Parkplatz 

 

Zwischen Rathaus und Vereinsheim liegt ein großer öffentlicher Spielplatz. Im Spiel-
platzkonzept der Gemeinde Durmersheim wird dieser als gut bewertet. Empfohlen 
wird bereits hier die Umgestaltung (Ergänzung von Spielgeräten) und die Ergänzung 
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von Vegetation in Bezug auf den Klimawandel. Für eine ausreichende Beschattung 
werden ergänzende Baumpflanzungen vorgeschlagen.  

Nördlich des Spielplatzes zwischen Spielplatz und altem Kino / Vereinsheim liegt ein 
multifunktioneller Platz. Er ist durch eine Bitumenfläche großräumig versiegelt, am 
Rand der Bitumenfläche stehen einige Bänke. Eine Umnutzung, Umgestaltung bzw. 
Reduzierung der Versiegelung wäre hier gut vorstellbar. Die Fläche könnte als Fläche 
für Jugendliche umgestaltet werden oder auch durch die Vereine im Vereinsheim ĂAl-
tes Kinoñ genutzt werden.  

 

Spielplatz Speyerer Straße 

 

Platz nördlich des Spielplatzes 

 

Im Süden des Untersuchungsgebietes liegt der Chennevières Platz, der als Markt-
platz, Konzertplatz oder als Aufenthaltsfläche und Boulespielfeld genutzt wird. Der Er-
halt und die Umgestaltung der Plätze (wie auch des Vereinsheims) ist ein großes An-
liegen der Gemeinde Durmersheim, denn die hohe Nutzung und Frequentierung der 
Plätze zeigt heute bereits die Wichtigkeit für den gesellschaftlichen Zusammenhalt 
und die Belebung der Ortsmitte.  

 

Chennevières Platz 

 

Bushaltestelle Speyerer Straße / Chennevières Platz 

 

Prägendes Element im Untersuchungsgebiet ist die starke Versiegelung von Straßen, 
Plätzen, Parkflächen und Gebäudevorbereichen. Gerade durch die dicht zur Straße 
stehenden Gebäude entstehen hochversiegelte Bereiche. Die bestehende dichte Be-
bauung führt zu zahlreichen Grundstückszufahrten mit starker Versiegelung. Bei öf-
fentlichen Plätzen und Vorbereichen von öffentlichen Gebäuden sind Gestaltungs-
mängel vorhanden.  

Die Speyerer Straße selbst ist in großen Teilen überdimensioniert. Angrenzende Stra-
ßeneinmündungen sind teilweise unübersichtlich. Die Kreuzung Durlacher Straße 
schließt beispielsweise V-förmig an die Speyerer Straße an und ist einerseits überdi-
mensioniert, auf der anderen Seite für abbiegende Fahrzeuge in die Speyerer Straße 
unübersichtlich. Auch die Führung von Fahrrädern sollte deutlich verbessert werden, 
diese fahren derzeit auf der Straße.  
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Großflächig versiegelte Vorbereiche der dicht zur Straße 
stehenden Gebäude 

 

Großflächig versiegelte Vorbereiche der dicht zur Straße 
stehenden Gebäude 

 

Abgesehen von der Sanierung der öffentlichen Straßen und Plätze liegt ein weiterer 
Schwerpunkt in der Sanierung und Attraktivierung des privaten Gebäudebestandes. 
Bestehende Gebäude im Untersuchungsgebiet sind in der Regel energetisch nicht auf 
dem neuesten Stand, was sich durch ungedämmte Dach- und Wandflächen bereits 
äußerlich erkennen lässt. Photovoltaik auf Dachflächen ist derzeit nur vereinzelt vor-
handen. Wie bereits erwähnt, sind Gebäudevorbereiche teilweise stark versiegelt. Die 
Gemeinde Durmersheim ist bemüht, die privaten Grundstückseigentümer zur energe-
tischen und gestalterischen Sanierung zu motivieren, um mit positiven Beispielen ei-
nen Beitrag zum Klimaschutz und zur Attraktivierung der Ortsmitte leisten zu können. 
Insbesondere in Zeiten von Energiekrise und Finanzierungsängsten sollen den priva-
ten Eigentümern größtmögliche Anreize zur Umgestaltung des privaten Gebäudebe-
standes geboten werden. Angestrebt wird die Erhöhung von Wohnqualität und die 
Schaffung zeitgemäßer Wohnverhältnisse.  

Auch die ansprechende Gestaltung von Gebäudevorbereichen zum öffentlichen 
Raum kann einen positiven Beitrag zur Attraktivierung der Ortsmitte und damit zur 
Stärkung des Wohnstandorts Durmersheim leisten. Hierzu gehören auch die Vorbe-
reiche von bestehender Gastronomie oder auch gewerblich genutzten Gebäuden. Ge-
rade die Gastronomie mit ihren Außenbereichen trägt wesentlich zur Belebung der 
Ortsmitte bei. Hier sollten insbesondere auch gestalterische Aspekte und das Einfü-
gen in die gesamtörtliche Ortsstruktur berücksichtigt werden (Stichwort: Baukultur).  

 

Die genannten Missstände und Mängel werden bereits im Gemeindeentwicklungskon-
zept von Durmersheim behandelt, wie z. B.  

> Stärkung des Wohnstandorts Durmersheim 

­ Aktivierung von Baulücken im Innenbereich  

­ Nutzung von Wohnraum im Innenbereich durch (auch energetische) Sanie-
rung und ggf. Erweiterung  

­ Nachnutzungen von leerstehenden bzw. untergenutzten Gebäuden und Ne-
bengebäuden im Innenbereich 

> Entwicklung der Ortsmitte Durmersheim als belebter öffentlicher Raum mit mehr 
Möglichkeiten zur Begegnung 

­ Schaffung einer attraktiven Ortsmitte 

­ Verbesserungen der Freibereiche und der Aufenthaltsqualität  

­ Spielplätze möglichst erhalten und generationengerecht als Treffpunkte auf-
werten 

­ Vorhandene Plätze möglichst erhalten und ökologisch aufwerten 

­ Förderung generationengerechter Freibereiche  
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> Ausbau der inner- und überörtlichen Radinfrastruktur,  

­ Ausbau des innerörtlichen Radwegenetzes und der Radinfrastruktur  

­ Sicherung einer leistungsfähigen Verkehrsabwicklung für alle Verkehrsteil-
nehmer 

­ Reduzierung von Verkehr in der Ortsmitte 

­ Stärkung und Ausbau des ÖPNV 

­ Förderung alternativer Mobilitätskonzepte 

> Stärkung der Ortsmitte 

­ Erhöhung der Attraktivität der Ortsmitte 

> Die Gemeinde Durmersheim orientiert sich an ökologischen Grundsätzen und Zu-
sammenhängen und strebt eine größtmögliche Klimaneutralität an.  

 

5.1 Analyse des Erweiterungsbereichs  
Das Grundstück des alten Friedhofs von Durmersheim ist im Besitz der Gemeinde 
Durmersheim. Der neue Friedhof liegt zwischen Durmersheim und Würmersheim, da-
her wird der alte Friedhof nur noch wenig genutzt.  

Bereits seit Jahren wird der westliche Teil des Grundstücks zur Speyerer Straße hin 
nicht als Friedhof genutzt. Einige kleinere Gebäude, wie z.B. die Aussegnungshalle 
sowie die sog. ĂKriegerkapelleñ sind hier vorhanden, dar¿ber hinaus eine WC-Anlage. 
Der Bereich des alten Friedhofs zur Speyerer Straße hin hat einen schönen Baumbe-
stand und große Wiesenflächen. Dieser Bereich könnte potenziell als Park genutzt 
werden und in Verbindung mit dem Chennevières Platz gemeinsam als Frei- bzw. 
Aufenthaltsfläche genutzt werden. Die Querung über die Speyerer Straße ist derzeit 
schwierig, außerdem die Barrierefreiheit der Wege innerhalb des Parkareals. Die öf-
fentliche WC-Anlage ist sanierungsbedürftig.  

  

Alter Friedhof Kriegerkapelle und Aussegnungshalle 

 

Zentraler Zugang alter Friedhof mit Baumbestand 

 

Toilettenanlage Alter Friedhof mit Zugang zur Ettlinger 
Straße 

 

Alter Friedhof 
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Einige Bürger meldeten darüber hinaus Interesse an einer Erweiterung des Untersu-
chungsgebiets an: 

- Speyerer Straße 67 (Flst. Nr. 482/5) und Speyerer Straße 67/1 (Flst Nr. 482/4) 

- Speyerer Straße 62 (Flst. Nr. 5445/4) 

Bei den Grundstücken Speyerer Straße 67 und 67/1 handelt es sich um Grundstücke 
in zweiter bzw. dritter Reihe. Sie sind nur über die jeweils vorgeschalteten Grundstü-
cke zur Speyerer Straße hin privat erschlossen. Die Grundstücke sind klein und teil-
weise stark versiegelt. Die Gebäude sind in gutem bzw. mäßigem Zustand.  

Auch das Grundstück Speyerer Straße 62 zeichnet sich durch eine starke Versiege-
lung der Hofbereiche aus. Die Gebäude sind nach dem äußeren Anschein in gutem 
Zustand.  

  

Speyerer Straße 67 

 

Speyerer Straße 67 mit privater Über-
fahrt zur Speyerer Straße 

 

Speyerer Straße 67/1 

  

Speyerer Straße 62 

 

Speyerer Straße 62 

 

Speyerer Straße 62 

 
























































































